
 
Regelungen  
zur Vergabe der Nutzungszeiten für die Ballspielhalle in Otterwisch  
 
 
Nutzungszeiten für die Ballspielhalle werden ab 01.09.2016 im Rahmen der nachfolgenden 
Regelungen an Sportvereine, andere Gruppe und Privatpersonen vergeben: 
 
 

• Die Entscheidung über die Vergabe von Nutzungszeiten obliegt allein der 
Gemeindeverwaltung Otterwisch.                                                                      

 
             Die Vergabe erfolgt nach Rangfolge 
 
 1) Schule 
             2) Otterwischer und Großbucher Vereine (dabei hat Kinder- und Jugendarbeit Vorrang) 
 3) andere, auswärtige Vereine (dabei hat Kinder- und Jugendarbeit Vorrang) 
             4) Gruppen und Privatpersonen   
 

• Die Nutzer haben ihre Trainingspläne, bzw. die gewünschten Termine spätestens zum 31. Juli 
jeden Jahres an die Gemeindeverwaltung in schriftlicher, tabellarischer Form nach Datum und 
Nutzungszeit für den Zeitraum 01.09. des laufenden Jahres bis  31.08. des Folgejahres zu 
melden. Mündliche bzw. telefonische Anmeldungen werden nicht entgegengenommen.  

 
 
Muster 

 

Name / Verein:       Musterverein  Gewünschte Nutzungszeit von - bis 
01.10.2016 17:30 – 20:00 Uhr 

15.10.2016 17:30 – 20:00 Uhr 

15.04.2017 16:00 – 18:00 Uhr 

. 

. 

. 
 

• Bewerben sich mehrere Gruppen des gleichen Vereins mit gleicher Rangstufe um die gleiche 
Nutzungszeit, hat eine vereinsinterne Klärung zu erfolgen. 

 

• Terminwünsche für Turniere und sonstige Sportveranstaltungen werden in der Reihenfolge 
des Eingangs bei der Verwaltung berücksichtigt. Eine Berücksichtigung erfolgt grundsätzlich 
nur aufgrund einer schriftlichen Anfrage (bevorzugt per Mail) 
 

 
 
Die Bestätigung der Termine erfolgt durch die Gemeindeverwaltung bis spätestens 01.09. d. Jahres. 
Erst danach erfolgt die Vergabe von Einzelterminen auch auf mündliche Anfrage. 
 
 
 
 
 
Matthias Kauerauf 
Bürgermeister 


